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Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5905/J vom 19. Mérz 2021 der
Abgeordneten Mag. Felix Eypeltauer, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes

mitzuteilen:

Zul.:

Der Fixkostenzuschuss ist Teil des groRten Forderprogrammes, das es in der Geschichte
der zweiten Republik jemals gegeben hat. Die Bundesregierung hilft damit Unternehmen
aller GroRen. Dass unter anderem auch die Geschaftsraummieten unter die Fixkosten

fallen, ist — wie auch den FAQs zu entnehmen ist — laut Richtlinien selbstverstandlich.

Zweck der Fixkostenzuschiisse war und ist es, eine moglichst rasche finanzielle Hilfe flr
jene Unternehmen zu verschaffen, die unter den wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-
Pandemie leiden. Aus diesem Grund war es notwendig, im Hinblick auf die mit
Bestandzinszahlungen einhergehenden ungeklarten Rechtsfragen einen Mechanismus zu
schaffen, mit dem einerseits schnell und unbirokratisch Zahlungen erfolgen kénnen.
Gleichzeitig musste aber andererseits verhindert werden, dass Fixkosten, die das
antragstellende Unternehmen durch zumutbare MaBnahmen hatte vermeiden kdnnen,
durch 6ffentliche Mittel ersetzt werden. Dies gebieten insbesondere die Grundsatze der
Sparsamkeit, ZweckmaRigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung als allgemeine

Prinzipien der Bundesgebarung.
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Unter ,Schadensminderungspflicht” ist somit generell die Pflicht des Forderwerbers zu
verstehen, alle zumutbaren MaRnahmen zu ergreifen, um die durch den

Fixkostenzuschuss zu deckenden Aufwendungen zu reduzieren.

Im Zusammenhang mit Bestandzinsaufwendungen ist davon auszugehen, dass die
antragstellenden Unternehmer diese entweder ganz oder zumindest teilweilweise auf
Grund von §§ 1104, 1105 ABGB aussetzen konnen. Dabei handelt es sich um ein Gesetz,
welches nicht in die Zustandigkeit des Bundesministeriums fir Finanzen (BMF) fallt.
Allerdings fehlt nach wie vor hochstgerichtliche Judikatur zu §§ 1104, 1105 ABGB im
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Vor diesem Hintergrund und dem bereits
beschriebenen Zweck der Fixkostenzuschiisse war und ist es bei der Gewahrung von
Fixkostenzuschissen notwendig, den auf Bestandzinsaufwendungen entfallenden Teil des
Fixkostenzuschusses zunachst grundsatzlich zu gewahren, allerdings unter einem
Riickforderungsvorbehalt: Fiir den Fall, dass es nach Klarung der Rechtslage fiir den
Bestandnehmer zumutbar ist, den tatsachlichen Aufwand durch Riickforderung oder
Aufrechnung zu reduzieren, hat sich die forderauszahlende Stelle, die COVID-19-
Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG), die anteilige Rickforderung bereits

gewahrter Fixkostenzuschiisse vorbehalten.

Die Kriterien fir die Priifung, ob Forderwerber die ihnen obliegenden
Schadensminderungspflichten eingehalten haben, werden sich somit aus der Klarung der
relevanten Rechtsfragen im Zusammenhang mit §§ 1104, 1105 ABGB durch die kiinftige
(hochst-)gerichtliche Judikatur ergeben.

Zu?2.:

Die Kontrolle, ob die Schadensminderungspflichten vom Antragsteller eingehalten
wurden, erfolgt durch die COFAG ab einer Antragshéhe von 800.000 Euro jedenfalls
bereits im Zuge des Antragsprozesses, wobei bei Antragen unter 800.000 Euro eine
stichprobenartige Uberpriifung stattfindet. In allen Fallen ist der Antragsteller verpflichtet,
samtliche Unterlagen bereitzuhalten, welche die gesetzten zumutbaren MalRnahmen
belegen (wie etwa Korrespondenz mit Vermieter oder Verpachter betreffend einen Antrag
auf Aussetzung oder Reduktion des Miet- bzw. Pachtzinses). Diese Unterlagen sind auf

Verlangen vorzulegen.

Sofern eine ,Anderung der fiir die Zuschussgew&dhrung maRgeblichen Verhiltnisse”
eintritt (wenn etwa der Bestandnehmer einen Gerichtsprozess gewinnt und der
Bestandzins fur den Zeitraum behordlicher Betretungsverbote entfallt), besteht fiir den

Forderwerber dartber hinaus grundsatzlich die Pflicht, dies von sich aus unverziglich der
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COFAG schriftlich bekannt zu geben (Punkt 6.2.6 FKZ I-Richtlinien und Punkt 6.2.7 FKZ
800.000-Richlinien).

Dariber hinaus ist eine Kontrolle, ob die fiir Bestandverhaltnisse vorgesehenen
Schadensminderungspflichten eingehalten wurden, auch nachtraglich im Rahmen der
Betriebsprifung vorgesehen (Punkt 8.3. FKZ I- Richtlinien iVm Punkt B.lIl.3 letzter Absatz
FKZ I-FAQ und FKZ 800.000-FAQ; Punkt 9.1.2 FKZ I-Férderbedingungen sowie Punkt 10.1
letzter Absatz und Punkt 10.1.4 FKZ 800.000-F6rderbedingungen). Eine solche
nachtragliche Prifung wird durch Organe der Finanzverwaltung auf der Grundlage des
COVID-19-Forderungsprifungsgesetzes (CFPG) durchgefiihrt.

Zu3.:

Wie bereits zu Frage 2. ausgeflihrt, Giberprift die COFAG die Einhaltung der
Schadensminderungspflichten ab einer Antragshéhe von 800.000 Euro (darunter

stichprobenartig) bereits bei der Antragstellung (ex ante).

Eine nachtragliche (ex post) Uberpriifung nach den Bestimmungen des CFPG in Bezug auf
bereits ausgezahlte Fixkostenzuschiisse erfolgt derzeit noch nicht. Sie wird im Rahmen der

tourlichen Betriebsprifungen erfolgen (siehe auch die Ausfiihrungen zu Frage 2.).

Zu4..

Die Verordnungen des Bundesministers fir Finanzen tiber Richtlinien tGber die Gewahrung
von Fixkostenzuschissen (FKZ | und FKZ 800.000) enthalten Regelungen lber die
nachtragliche Prifung und Riickzahlung von Fixkostenzuschiissen. Im Zusammenhang mit
den auf Bestandzinsaufwendungen entfallenden Teil von Fixkostenzuschiissen wird sich
die Notwendigkeit bzw. Zulassigkeit einer Rickforderung stets im Einzelfall unter
Beachtung der Rechtslage und der kiinftigen (hochst-)gerichtlichen Judikatur ergeben.
Dies betrifft insbesondere Fille, in denen nachtraglich hervorkommt, dass eine

Bestandzinsminderung moglich und zumutbar gewesen ware, aber unterlassen wurde.

Zub.:

Die Frage, ob der Bestandnehmer bei vorbehaltloser Zahlung des Bestandzinses
gegeniber dem Bestandgeber einen Rechtsirrtum erfolgreich geltend machen kann,
betrifft den Bestandvertrag (d.h. das privatrechtliche Verhaltnis zwischen Bestandnehmer

und Bestandgeber). Zustandig fir die Klarung dieser Frage sind die Zivilgerichte.
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Zub.:

Spezielle Riickzahlungsmodelle sind derzeit in den fiir die COFAG geltenden Regelungen
nicht vorgesehen.

Zu7.:

Ob der Tatbestand des Forderbetruges erfllt ist, muss im Einzelfall nach den
entsprechenden strafrechtlichen Bestimmungen durch die Strafgerichte beurteilt werden.
Wenn der begriindete Verdacht besteht, dass ein Forderwerber vorsatzlich falsche
Angaben gemacht hat oder gegen die ihm obliegende Schadensminderungspflicht

verstoBen hat, sind strafrechtliche Konsequenzen denkbar.

Wenn Dienststellen der Finanzverwaltung (etwa im Zuge einer nachtraglichen
Uberpriifung) Kenntnisse erlangen, die zu einem hinreichend konkreten Verdacht der
Begehung einer strafbaren Handlung durch den Forderwerber flihren, besteht gemaf
§ 78 StrafprozeBordnung (StPO) und auch gemaR § 16 CFPG eine Pflicht zur Anzeige bei

den zustandigen Behdorden.

Zu 8. bis 13.:

Das BMF und das Bundesministerium fiir Justiz (BMJ) stehen hinsichtlich relevanter

Sachverhalte, die die Zustandigkeit beider Ressorts tangieren, regelmaRig in Kontakt.

Im Ubrigen kann zu jenen Themen, die in den Vollzugsbereich des BMIJ fallen, seitens des

BMF keine Auskunft erteilt werden.

Der Bundesminister:
Mag. Gernot Blimel, MBA

Elektronisch gefertigt
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Prifinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der

Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bmf.gv.at/verifizierung
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Datum/Zeit

2021-05-19T710:09:21+02:00

Unterzeichner

Bundesministerium fir Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1814163722

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at

5von5

von 5



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021- 05-19T10: 13: 27+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-05-19T10:09:21+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-05-19T10:13:27+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




